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Kennzeichnung und Registrierung von Rindern

CC-Kontrollen Auswertung 2021

Gesamt kein Verstoß Leicht mittel schwer Vorsatz

Anzahl Kontrollen
nach Betriebsstätten 18 14 2 1 0 1

FG 11 10 1 0 0 0

MW

4
+ 1 Cross 

Check 2 1 1 0 1

DL 2 2 0 0 0 0
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Kennzeichnung und Registrierung von Rindern

Achtung!
 Regelmäßiger Abgleich Bestandsregister : HIT 
 Verbleib der Rinder muss im Bestandregister nachvollziehbar sein (auch bei 

Herde u.ä.)
 Bestandsregister aus HIT = tagaktuelle Meldungen
 Meldefristüberschreitungen = regelmäßig eigenständig prüfen und Gründe 

ermitteln
 Bei großen Beständen = Abgabe an Kleinsthalter = Abgang korrekt und zeitnah 

erfassen!
 Übertragungsprotokoll Herde-HIT immer prüfen!
 Vorsatz = in HIT ein falsches Geburtsdatum angegeben um 

Meldefristüberschreitung zu verhindern, Tier deutlich älter als in HIT 
angegeben
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Kennzeichnung und Registrierung von Schweinen - Entfällt

CC-Kontrollen Auswertung 2021  

Gesamt kein Verstoß
Anzahl 
Kontrollen 0

FG

MW

DL
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Kennzeichnung und Registrierung von Schafen und Ziegen

CC-Kontrollen Auswertung 2021  

Gesamt
kein 
Verstoß leicht mittel schwer

Anzahl 
Kontrollen 33 23 1 3 6

FG 18 8 1 1 5

MW 13 10 0 2 1

DL 2 2 0 0 0
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CC-Kontrollen Auswertung 2021  

Kennzeichnung und Registrierung von Schafen und Ziegen

Die Verstöße setzen sich wie folgt 
zusammen: Kenn-

zeichnun
g

Bestands-
register

Anzeige-
pflicht 1 OM HIT Papiere Stichtag

leicht 0 1 0 0 2 1 2

mittel 2 1 1 0 0 0 0

schwer 6 1 0 0 0 0 0
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Begleitpapier und Übernahmemeldungen

+ Übernahmemeldung HIT 
innerhalb von 7 Tagen!!!!
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Kennzeichnung und Registrierung von Schafen und Ziegen
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CC-Kontrollen Auswertung 2021  

Tierschutz – Gesamt
(Kälberhaltung, Schweinehaltung, landwirtschaftliche Nutztiere)

Kälber Schweine
Landw. 

Nutztiere
Anzahl Kontrollen gesamt
(nach Standorten) 5 1 11

FG 3 0 8

MW 2 1 3

DL 0 0 0

Anzahl Kontrollen Gesamt kein Verstoß leicht mittel schwer Vorsatz

Kälber 5 5 0 0 0 0

Schweine 1 1 0 0 0 0
Landwirtschaftliche 
Nutztiere 11 10 0 1 0 0

Festgestellte Verstöße
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Witterungsschutz

• Witterungsabhängig – Schutz vor intensiver 
Sonneneinstrahlung, Dauernässe, Wind, Kälte

• Natürlich (Hecken, Bäume, Büsche, Waldungen) 
ganztägig wirksam, bei ganzjähriger Weidehaltung 
auch ganzjährig wirksam oder künstlich 

Weidehaltung
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Konfliktpunkte Stallhaltung

• Regelmäßige Entmistung und Einstreu –
Verschmutzung der Rinder vermeiden (Tierschutz 
und LeMi-Hygiene)

• Angemessene Lichtstärke 

• Zustand der Haltungseinrichtungen hinsichtlich 
Verletzungsgefahren, Bewegungseinschränkung, 
Möglichkeit Reinigung beachten

Stallhaltung
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CC-Kontrollen Auswertung 2021  

Lebensmittel pflanzlichen und tierischen Ursprungs

Gesamt kein Verstoß leicht mittel schwer

Anzahl Kontrollen 3 3 0 0 0

FG 2 2 0 0 0

MW 1 1 0 0 0

DL 0 0 0 0 0
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Quelle: https://www.fli.de/de/aktuelles/tierseuchengeschehen/afrikanische-schweinepest/karten-zur-afrikanischen-schweinepest/: 
13

Afrikanische Schweinepest
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Afrikanische Schweinepest

Afrikanische Schweinepest

Pflicht zur Meldung und Entsorgung 

über LÜVA für:

1. Tot aufgefundene Wildschweine

2. Unfallwildschweine

3. Krank erlegte Wildschweine
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Afrikanische Schweinepest

Afrikanische Schweinepest

https://www.sms.sachsen.de/informationen-landwirte.html

• Verbringungsverbote und Aufstallungsgebote
• Verbot der Freiland- und Auslaufhaltungen 
• Fütterungs- und Einstreuverbote von frischem 

Grünfutter und Stroh an Schweine 
• Anordnung von Biosicherheitsmaßnahmen 
• Beschränkungen und Verbote der Nutzung von 

landwirtschaftlichen Flächen 
• Betretungsverbote und -einschränkungen
• Einrichten von Absperrungen (z. B. feste oder 

mobile Zäune) 
• Pflicht zum Anlegen von Jagdschneisen 
• vermehrte Fallwildsuche (tote Tiere) 
• Beschränkungen und Verbote der Jagd sowie 
• das Beauftragen von Dritten, wenn eine 

verstärkte Bejagung durch Nicht-
Jagdausübungsberechtigte nicht oder nicht in 
dem erforderlichen Maße erfolgt
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Afrikanische Schweinepest

Afrikanische Schweinepest

https://www.sms.sachsen.de/download/Merkblatt-Entschaedigung-Stand-

18.02.2022.pdf
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Quelle: https://www.fli.de/de/aktuelles/tierseuchengeschehen/aviaere-influenza-ai-gefluegelpest/karten-zur-klassischen-gefluegelpest/ 17

HPAI

Deutschland Europa

Sachsen
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Das neue Tiergesundheitsrecht
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Das neue Tiergesundheitsrecht

Artikel 10
Zuständigkeiten für die Tiergesundheit und Maßnahmen zum Schutz vor biologischen 

Gefahren
(1) Unternehmer…sind verantwortlich für

i) die Gesundheit der gehaltenen Tiere;
ii) den umsichtigen und verantwortungsvollen Einsatz von Tierarzneimitteln
iii) die Minimierung des Risikos hinsichtlich der Ausbreitung von Seuchen;
iv) eine gute Tierhaltungspraxis;

b) ergreifen gegebenenfalls geeignete Maßnahmen zum Schutz vor biologischen
Gefahren …

c) ergreifen gegebenenfalls Maßnahmen zum Schutz vor biologischen Gefahren in
Bezug auf wild lebende Tiere.

Artikel 4

„Unternehmer“ alle natürlichen oder juristischen Personen, die für Tiere oder Erzeugnisse 
verantwortlich sind, auch für einen begrenzten Zeitraum, jedoch ausgenommen 
Heimtierhalter und Tierärzte;
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Das neue Tiergesundheitsrecht

Artikel 25
Tiergesundheitsbesuche

(1) Die Unternehmer stellen sicher, dass die Betriebe in ihrem Zuständigkeitsbereich von einem 
Tierarzt besucht werden, wenn dies aufgrund der Risiken, die der betreffende Betrieb birgt, 
angezeigt ist…

Diese Tiergesundheitsbesuche finden mit einer Häufigkeit statt, die im Verhältnis zu den von dem 
betreffenden Betrieb ausgehenden Risiken steht. Sie können mit Besuchen zu anderen Zwecken 
kombiniert werden.

(2) Die Tiergesundheitsbesuche gemäß Absatz 1 dienen der Seuchenprävention insbesondere 
durch
a) Beratung des betreffenden Unternehmers in Fragen des Schutzes vor biologischen Gefahren 
b) Feststellung von Anzeichen für das Auftreten gelisteter oder neu auftretender Seuchen und      
Informationen darüber;
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Neues Tierarzneimittelgesetz (TAMG) gilt seit 28. Januar 2022 in Deutschland als 
eigenständiges Tierarzneimittelrecht
Verordnung (EU) 2019/6 zu Tierarzneimitteln gilt seit 28. Januar 2022 europaweit

Wichtigste Neuerungen für Tierhalter:
 Einsatz von Antibiotika bei Tieren wird weiter eingeschränkt, zum Beispiel indem die 

prophylaktische Anwendung von Antibiotika bei Tiergruppen verboten wird
 Zulassung und Anwendung von solchen Antibiotika bei Tieren untersagt, deren 

antimikrobielle Wirkstoffe der Humanmedizin vorbehalten bleiben müssen (sogenannte 
„Reserveantibiotika“). Die Liste dieser Antibiotika wird im Laufe des Jahres 2022 auf EU-
Ebene noch erstellt.

 Tierarzneimittel sind in Übereinstimmung mit den Zulassungsbedingungen anzuwenden, 
z.B. Anwendung nur für benanntes Anwendungsgebiet 



Dr. Anke Kunze

Fachdienstleiterin

Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz

Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt

Landratsamt Mittelsachsen

Tel.: 03731 799 6231

E-Mail: lueva@landkreis-mittelsachsen.de


